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	Sicherheits- und Gesundheitsdokumentation 
gemäß  § 5 ASchG und § 2 Dok-VO
	Freigabeschein 
[bookmark: _Hlk219971373]für brandgefährliche Tätigkeiten und Tätigkeiten mit Störgrößen

lfd. Nr. ……………….

	nächste geplante Überprüfung:
bei gesetzlichen Änderungen
Verantwortliche/r: Auftraggeber:in
	Universität Innsbruck
Verteiler: SharePoint SiGe
Zielgruppe: Mitarbeiter:innen der Brandschutzeinheit
	

	· Freigabeschein in Blockbuchstaben bzw. gut leserlich ausfüllen (Seite 1 und Seite 5) und zeitgerecht beim Brandschutzbeauftragten (DLE Sicherheit und Gesundheit, Josef-Hirn-Straße 5-7, 9. OG) abgeben oder per Mail an: brandschutz@uibk.ac.at
· Prüfung und Begehung vor Ort mit dem Brandschutzbeauftragten 
· Beginn der Arbeiten erst nach Erhalt der Freigabe durch den Brandschutzbeauftragten
· Checkliste für notwendige Sicherheitsvorkehrungen bei brandgefährlichen Arbeiten und Tätigkeiten mit Störgrößen wie zB. Rauch, Staub und Wasserdampf (Beiblatt 1 zu Freigabeschein) ausfüllen und nach Beendigung der Arbeiten dem Brandschutzbeauftragten (DLE Sicherheit und Gesundheit, Josef-Hirn-Straße 5-7, 9. OG) übergeben oder per Mail an: brandschutz@uibk.ac.at 

	Auftraggeber:in
☐ Brandschutzbeauftragte/r (BSB) ……
☐ Brandschutzwart:in (BSW) ……
☐ Gebäude und Infrastruktur ……
☐Organisationseinheit ……
☐ Projektleitung ……
☐ BIG ……
☐ Sonstige ……

	Gebäude Postanschrift: ……


Stockwerk/Raumnummer/Bereich: ……

	Art der Arbeit: ……





	Vorgesehener Zeitraum: 
von Datum ……

bis Datum: ……
	Uhrzeit: …… 

Uhrzeit: ……

	Ausführende Fachfirma: …….
Name(n) der/des Durchführenden: …… 
Kontaktperson der UIBK (Name und Tel.): ……




	SEITE 2 IST VOM BRANDSCHUTZBEAUFTRAGTEN (BSW) AUSZUFÜLLEN:

	F R E I G A B E                                 Achtung die Freigabe ist im Zuge einer Begehung vor Ort zu erteilen!

	Freigabe gilt: 
Datum: vom ……              bis ……                                               
	
Uhrzeit: täglich von ……        Uhr bis ……        Uhr

	Besondere Vorkehrungen: ……



Folgende Melder, Bedienungsgruppen der Brandmeldeanlage ……
…… abschalten lassen.
Uhrzeit: täglich von ……        Uhr bis max. ……        Uhr 

	☐ Rücksprache mit BSB erfolgt.
	

	
Name: …… 

Datum: ……
	Telefon: ……

Unterschrift: ……

	Als Ersatzmaßnahme für abgeschaltete Brandmelder ist ein unterwiesenes Kontrollorgan erforderlich:

	☐ja
	☐nein
	Name des Kontrollorgans: ……

	Ü B E R N A H M E B E S T Ä T I G U N G

	Verantwortlich Durchführende/r vor Ort:

Name: ……                                                          
	Telefon: ……

	Ich verpflichte mich für die Einhaltung der oben angeführten besonderen und umseitigen BRANDVERHÜTUNGSVORKEHRUNGEN zu sorgen und bestätige den Empfang dieses Freigabescheines.

	Datum: …… 
	Unterschrift: ……

	Melder / Bedienungsgruppen täglich nach Beendigung der Arbeiten wieder eingeschalten und 
im Kotrollbuch eingetragen: ☐

	Datum: ……

Name: ……      
	


Unterschrift: ……

	N A C H K O N T R O L L E   

Verantwortliche/r: ……

	Dauer der Nachkontrolle ab Beendigung der Arbeiten: ……….… Stunden 
(Liste erforderlichenfalls mit Beiblatt erweitern)

	
	Datum
	Uhrzeit
	Name
	Unterschrift

	1
	……	……
	……
	……

	2
	……	……
	……
	……

	3
	……	……
	……

	……

	4
	……	……
	……
	……


[bookmark: _Hlk219379164]

Brandmeldeverhütungsvorkehrungen

1. Brandgefährlichen Tätigkeiten

Schweißen, Schneiden, Brennschneiden, Löten, Farbabbrennen, Auftauen, Flämmen, Schleifen, Trennschleifen, Trennschneiden, Abbrennen, Wärmen, Auftauen, Heißkleben, Folienschrumpfen usw. auf nicht dafür vorgesehenen ständigen Arbeitsplätzen (wie Baustellen, etc.) sind fast immer mit Brandgefahr verbunden.
 
Denken Sie daran: Brennbares Material kann durch Wärmeleitung auch hinter einer nicht brennbaren Verkleidung (Mörtel, Asbestzement, Blech, usw.) in Brand geraten.
Kanäle, Schächte, Rohrleitungen, Blindböden und ähnliche Hohlräume begünstigen die Brandausbreitung.

Besichtigen Sie deshalb, um sich richtig verhalten zu können, zunächst die Arbeitsstelle sowie ihre Umgebung und lassen Sie sich vom Auftraggeber über besondere Gefahren informieren. Nähere Informationen über die mit Feuerarbeiten verbundenen Brandgefahren finden Sie in der Technischen Richtlinie Vorbeugender Brandschutz 
TRVB 104 O. „Brandgefahren beim Schweißen, Schneiden, Löten und anderen Feuerarbeiten“. 

Diese Richtlinie ist, bei der für Ihr Bundesland zuständigen Brandverhütungsstelle, beim Österreichischen Bundesfeuerwehrverband oder beim zuständigen Landesfeuerwehrverband erhältlich!

2. [bookmark: _Hlk219370424][bookmark: _Hlk219379056]Sonstige Tätigkeiten von denen keine Brandgefahr ausgeht, aber Störgrößen wie Rauch, Staub und Wasserdampf auftreten können

Schleifen (Metall, Holz), Beton bzw. Estrich schleifen, schneiden, bohren, Schremmarbeiten, Wasserzerstäubung, Luftbefeuchtung, Partynebel, Kochen, Grillen, Lackieren (Lackdosen), Hydrodynamisches Malen (Wände, Decken im Gebäudeinneren), Versuchsaufbauten thermisch, Versuchsaufbauten mit Staub-, Wassernebel- oder Dampfbildung.

Vor Beginn der Arbeit: 
Kontrolle der Arbeitsgeräte und Werkzeuge auf einwandfreie Funktion sowie Bestimmung des zweckmäßigen Standortes der Geräte, um bei Bedarf die Energiezufuhr unterbrechen zu können.

Vor Arbeitsbeginn, Kontrolle der zu bearbeitende Bauteile bzw. Materialien, auf ihre Brand- und Reaktionsfähigkeit sowie auf ihre Branddurchlässigkeit, dies gilt auch für benachbarte Bauteile und Materialien.

In angrenzende Bereiche (Nachbarräume) führende Wand-, Boden- und Deckendurchbrüche sowie Zwischenböden, Zwischendecken, Fugen und Ritzen aber auch offene Enden von mit der Arbeitsstelle verbundenen Rohrleitungen mit nicht brennbarem Material, wie angefeuchtete Mineralwolle, Flammschutzpaste, Lehm, Mörtel und dgl., abdichten. Auf mögliche Wärmeleitung achten!

Brennbares Material (auch Staub) im Schutzbereich entfernen. Dies gilt insbesondere auch bei unverschließbaren Durchbrüchen für die Bereiche neben, über und unter der Arbeitsstelle.

Verschließen aller Behältnisse mit brennbaren Flüssigkeiten (unabhängig von deren Flammpunkt), dies gilt insbesondere auch für entleerte und nicht gereinigte (inertisierte) Behältnisse. Ist nicht auszuschließen, dass brennbare Dämpfe bereits im Schutzbereich vorhanden sind oder auftreten können, sind Feuer- und Heißarbeiten verboten. 
Anmerkung: zB. durch Abschaltung von Bedienungsgruppen der Brandmeldeanlage kann es zur Abschaltung von Lüftungsanlagen kommen, wodurch höhere Konzentrationen von zB. brennbaren Dämpfen als im Normalbetrieb auftreten können.

Müssen Feuer- und Heißarbeiten direkt an Behältnissen, Rohrleitungen oder Kanälen durchgeführt werden, so sind vor Arbeitsbeginn, aus diesen die brennbaren Stoffe zu entfernen und die Behältnisse, Rohrleitungen oder Kanäle gründlich zu reinigen. Behältnisse, Rohrleitungen oder Kanäle, in denen sich brennbare Flüssigkeiten, Dämpfe oder Gase befanden, sind zusätzlich entweder vollständig mit Wasser zu füllen oder zu inertisieren (herabsetzen des Sauerstoffgehalts).

Brennbare Teile, die nicht entfernt werden können, sind mit nicht brennbaren, die Wärme schlecht leitenden Materialien fugendicht abzudecken (nicht brennbare Matten oder Platten, keine Bleche) und zuverlässig gegen Entflammung zu schützen. 

Gefährdete Bauteile sind unmittelbar vor Beginn der Arbeiten mit Wasser zu befeuchten oder mit nassem Sand bzw. gleichwertigen Materialien abzudecken. 

Bei vorhandener automatischer Brandmeldeanlage ist eine Abschaltung der automatischen Melder nur im Bereich der Arbeitsstelle zu veranlassen! Die übrigen Teile der Brandmeldeanlage bleiben in Betrieb! 

Bei nicht brandgefährlichen Arbeiten, bei denen trotzdem Störgrößen auftreten (Rauch, Staub, Wasserdampf, Wassernebel, Spritzmaterial), sind ebenfalls Melder abzuschalten und gegebenenfalls mit geeigneten Mitteln, schonend abzudecken, damit sie vor Verschmutzung geschützt bleiben. Kein Klebeband verwenden!

Brennbare Dämmungen an zu bearbeitenden Bau- oder Anlagenteilen (zB. Rohrleitungen, Lüftungskanäle, etc.) sind um die Arbeitsstelle so weit zu entfernen, dass eine Entzündung ausgeschlossen ist.

Es ist eine notwendige festzulegende Anzahl eingewiesener Personen (Kontrollorgane) zur ständigen Überwachung der Arbeitsstelle und der Umgebung anzufordern. Bei besonderer Gefahr ist die Anzahl der Aufsicht bzw. Kontrollorgane zu erhöhen oder zeitgerecht um einen Brandsicherheitswachdienst bei der zuständigen öffentlichen Feuerwehr anzusuchen (Kontrollorgan = Wachdienst).

Tragbare Feuerlöscher sind bereitzustellen, bei Vorhandensein von Wandhydranten ist eine gefüllte Schlauchleitung in der Nähe der Arbeitsstelle betriebsbereit abzulegen. Weiters haben sich der Durchführende und die Kontrollorgane mit sonstigen vorhandenen Löschgeräten vertraut zu machen.

Der Durchführende von Feuer- und Heißarbeiten und die Kontrollorgane haben sich mit den Alarmierungsmöglichkeiten der Feuerwehr und der eigenen Fluchtwegsituation vertraut zu machen und den eigenen Fluchtweg sicherzustellen.

Während der Arbeit:
Durchgehende Überwachung aller gefährdeten Bereiche durch den Ausführenden und die Kontrollorgane, insbesondere sorgfältige Überwachung der Flammen, des Funkenwurfes, des Wärmeflusses durch erhitzte Materialien, usw.

Beseitigen anfallender, verbrauchter Arbeitsmittel (Elektrodenstummel) in geeignete nichtbrennbare Behälter oder in einen Kübel mit Wasser.

Wiederholtes Kühlen und Befeuchten gefährdeter Bauteile mit Wasser.

Gasflaschen, Gasschlauchsysteme (Armaturen) bei nicht Verwendung (Pausen), abdrehen/abschalten.
Im Brandfall ist die Arbeit sofort einzustellen, die Feuerwehr zu alarmieren, Personen im Gefahrenbereich sind zu verständigen und es sind unverzüglich Löschmaßnahmen einzuleiten (Verhalten im Brandfall). 

Nach Beendigung der Arbeit: 
Nochmaliges Kühlen erhitzter Bauteile zB. mit Wasser.

Gesamten Gefahrenbereich (siehe Punkt 5 der TRVB 104 O) einschließlich daneben, darüber und/oder darunter liegende Räume, Schächte und andere Hohlräume usw. gründlich und wiederholt auf Glimmstellen, Schwelgeruch und Rauchbildung kontrollieren. Diese Kontrollen müssen über mindestens zwei Stunden nach Beendigung der Arbeiten durchgeführt werden, wobei jeweils eine Kontrolle bei Beendigung der Tätigkeit, nach einer halben Stunde und nach zwei Stunden erforderlich ist. Abhängig von den tatsächlichen Gegebenheiten (Lagerungen, bauliche Situation) können auch wesentlich längere Kontrollzeiten und kürzere Zyklen erforderlich sein.

Hinweis: Längerdauernde Arbeitspausen (> 30 min.) sind wie Beendigung der Arbeit zu behandeln.

Sicherstellung, dass die Arbeitsstätte und ihre Umgebung während der erforderlichen Kontrollzeit, bei unumgänglicher Feuerarbeit am späten Nachmittag, auch während der Nacht zuverlässig überwacht werden.
Die Aufbewahrung von Acetylen-, Sauerstoff- und Flüssiggasflaschen über Nacht in Technik- oder Nutzerebenen in der Betriebsanlage ist nicht zulässig. Es ist eine Rückführung in die Werkstätte oder geeignete Flaschenlagerräume erforderlich.

Eine Lagerung unterhalb des Erdniveaus ist verboten.

Zumindest provisorisches Verschließen von Durchbrüchen bei Brandabschnitten (zB. Brandschutzpolster, Steinwolle).

Vor dem Wiedereinschalten der Melder, Räume kontrollieren, gründliche Reinigung der Arbeitsstelle von Staub und Aerosolresten sowie gründliches Lüften. Abnahme etwaiger Abdeckungen von Brandmeldern.

Wiedereinschaltung der Brandmeldeanlage (Melder/Bedienungsgruppen) veranlassen.

Wiedereinräumen von brennbarem Material erst mehrere Stunden nach Beendigung der Nachkontrollen.

Kommen Sie einmal unvorhergesehen in die Lage, Montage- und Reparaturarbeiten an einem Ort auszuführen, wo die genannten Schutzmaßnahmen nicht genügen oder sich nicht durchführen lassen, so wenden Sie Kaltverfahren wie Schrauben, Sägen usw. an. Können Sie nicht selbst entscheiden, erörtern Sie das Vorgehen mit Ihrem Vorgesetzten oder dem Vertreter des Auftraggebers. Eine Stellungnahme der Dienstleistungseinheit Sicherheit und Gesundheit ist einzuholen.
Lassen Sie sich nie durch Zeitnot und andere Umstände zur Umgehung dieser Weisungen verleiten.

[bookmark: _Hlk221112804][bookmark: _Hlk219379363][bookmark: _Hlk220314686][bookmark: _Hlk220999896]IM BRANDFALL
· Ruhe bewahren, alle Arbeiten und Tätigkeiten einstellen
[image: Ein Bild, das Text, Screenshot, Grafiken, Grafikdesign enthält.

KI-generierte Inhalte können fehlerhaft sein.]1. ALARMIEREN          
· Sofort Brandmelder betätigen (Druckknopfmelder) 
und 
· Telefonisch den NOTRUF 122 absetzten
2. RETTEN  
· Gefährdete Personen warnen, gegebenenfalls evakuieren
3. LÖSCHEN  
· Wenn möglich Brandbekämpfung aufnehmen
· [bookmark: _Hlk220999275]Feuerwehr einweisen, danach den Sachverhalt mit dem Einsatzkräften abklären
· Verständigung der Dienstleistungseinheit Sicherheit und Gesundheit / Brandschutzbeauftragte 
+43 676 872521380 (Christoph Genser), +43 676 872521020 (Martin Hellbert)
· Mit den Brandermittlungsbehörden kooperieren

IM FALLE EINES TÄUSCHUNGSALARMES
1. Ausgelöster ALARM
· [bookmark: _Hlk221113127]Ruhe bewahren, alle Arbeiten und Tätigkeiten einstellen
· Eindämmen, abschalten, außer Betrieb nehmen der Fehlerquelle
[bookmark: _Hlk221001503]2. RETTEN
· [bookmark: _Hlk221113142]Gefährdete Personen warnen, gegebenenfalls evakuieren
3. weitere TÄTIGKEITEN
· [bookmark: _Hlk221113169]Auf das Eintreffen der Einsatzkräfte warten und einweisen, den Sachverhalt mit dem Einsatzkräften abklären
· Verständigung der Dienstleistungseinheit Sicherheit und Gesundheit / Brandschutzbeauftragte
+43 676 872521380 (Christoph Genser), +43 676 872521020 (Martin Hellbert)
· Mit den Brandermittlungsbehörden kooperieren

	Verantwortlich Durchführende/r: Name: ……
(Brandverhütungsvorkehrungen zur Kenntnis genommen)

Datum: ……							Unterschrift: ……



[bookmark: _Hlk221108758]Anmerkung: Bei Fehlalarmen werden von der Feuerwehr ca. € 500,-- an den Verursacher in Rechnung gestellt (lt. Tarifordnung für Feuerwehr der jeweiligen Gemeinde).

Dokument (Version 03) am 18.02.2026 von 	Sicherheit und Gesundheit erstellt	Geprüft und freigegeben von DI Christoph Genser
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